
Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 13.10.2021 um 19:30 Uhr, im 
Bürgersaal, Dreilindenweg 3, 75446 Wiernsheim statt. 

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Bürgerfragestunde

2 Vorbereitung und Organisation zur Durchführung der Wahl zum 
Bürgermeister (m/w/d) der Gemeinde Wiernsheim

2021/007

3 Verschiedenes

4 Information der Verwaltung

5 Anfragen der Gemeinderäte

gez.
Karlheinz Oehler
Bürgermeister



2021/007
Beschlussvorlage
öffentlich

Bürger- und Ordnungsamt
Saskia Tsirogiannis

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 13.10.2021 Ö

Vorbereitung und Organisation zur Durchführung der Wahl zum 
Bürgermeister (m/w/d) der Gemeinde Wiernsheim

Beschlussvorschlag

a) Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim setzt gem. § 47 Abs. 1 GemO, § 2 Abs. 2 
und 3 KomWG als Wahltag den 30.01.2022 fest.

b) Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim wählt gem. § 11 KomWG die in der 
Drucksache benannten beiden Beisitzer sowie deren Stellvertreter sowie den 
Verhinderungsstellvertreter des Vorsitzenden in den Gemeindewahlausschuss. 
Von der Bestellung der nicht stimmberechtigten Hilfskräfte nimmt der Gemeinderat 
Kenntnis. 

c) Der Gemeinderat möge die Stellenbeschreibung sowie den Beginn und das Ende der 
Einreichungsfrist zu den aufgeführten Daten beschließen.

d) Der Gemeinderat möge die Festlegung von Wahlbezirken und Wahlräumen zustimmend 
zur Kenntnis nehmen.

e) Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt von den Ausführungen zur 
Bestellung der Wahlvorstände sowie der Bildung von Briefwahlvorständen Kenntnis. 

f) Der Gemeinderat möge beschließen, neben dem genannten gesetzlichen 
Erfrischungsgeld, die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
anzuwenden und den Wahlhelfern eine Entschädigung nach den darin genannten Sätzen 
zu gewähren.

Finanzielle Auswirkungen

Kann bisher nicht abgeschätzt werden

Sachverhalt

a) Gemäß § 47 Abs. 1 GemO, § 2 Abs. 2 und 3 KomWG ist der Wahltag auf einen Sonntag 
frühstens 3 Monate, spätestens 1 Monat vor Ablauf der Amtszeit oder spätestens 3 Monate 
nach dem Freiwerden der Stelle festzusetzen.
Die Amtszeit von Bürgermeister Oehler läuft nach 8 Jahren zum 01.04.2022 aus.
Im Hinblick auf frühere Wahlen wird seitens der Gemeindeverwaltung der Termin am 
Sonntag, 30.01.2022, vorgeschlagen.

b) Nach § 11 des Kommunalwahlgesetztes (KomWG) ist für die Leitung der 
Gemeindewahlen (Bürgermeisterwahl) und die Feststellung des Wahlergebnisses ein 
Gemeindewahlausschuss zu bilden. 
Zu seinen Aufgaben gehören außerdem die Zulassung der Wahlvorschläge und die Prüfung 
der Wählbarkeit. 

Der Gemeindewahlausschuss sollte grundsätzlich bis zur öffentlichen Bekanntmachung der 
Wahlen und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen (spätester Zeitpunkt dafür 
ist der 34. Tag vor dem Abstimmungstag) bestellt sein.



Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses/Zusammensetzung
Der Gemeindewahlausschuss besteht grundsätzlich aus dem Vorsitzenden und mindestens
zwei Beisitzern. Zusätzlich werden die gleiche Anzahl Stellvertreter bestellt. Vorsitzender des
Gemeindewahlausschusses ist grundsätzlich kraft Gesetz der Bürgermeister (§11 Abs. 2 
KomWG). Eine Ausnahme davon gilt, wenn der Bürgermeister selbst Wahlbewerber ist. 

Da Bürgermeister Karlheinz Oehler wieder um das Amt kandidiert, ist er gehindert, den 
Vorsitz im Gemeindewahlausschuss zu übernehmen. Da die Bestellung kraft Gesetzes 
resultiert, wird diese Funktion als Organ der Gemeinde wahrgenommen. Dementsprechend 
richtet sich seine Stellvertretung nach den allgemeinen Vorschriften des 
Kommunalverfassungsrecht, hier also § 48 GemO: die ehrenamtlichen Stellvertreter des 
Bürgermeisters. 

Ferner sind alle Wahlberechtigten und Gemeindebedienstete wählbar, sofern sie nicht 
Wahlbewerber oder Vertrauensleute von Wahlvorschlägen sind (§ 11 Abs. 2 S. 3, § 15 
KomWG)

Letztlich bestellt der Bürgermeister die Schriftführer und erforderlichen Hilfskräfte. Hierüber 
ist kein Beschluss erforderlich. Der Bürgermeister wird diese Personen aus dem Kreis der 
Gemeindebediensteten stellen. Diese bereits erfolgte Festlegung ist beigefügter Übersicht 
nachrichtlich ebenso beigefügt: 

VORSITZ
Ordentliches Mitglied Verhinderungsstellvertreter/in

Stv. Bürgermeister Wolfgang Hanisch Ordnungsamtsleitung Saskia Tsirogiannis 

BEISITZER
nach Vorschlag der Gremienmitglieder

Ordentliches Mitglied Verhinderungsstellvertreter/in
Jörg Blessing, 
Beim Hohen Kreuz 30, OT Wiernsheim

Uwe Bolz, 
Schillerstraße 2, OT Serres

Walter Ruppert, 
Hauptstraße 43/1, OT Pinache

Frank Bäuerle, 
Sonnenhaldenhof 1, OT Iptingen

Hilfskräfte
ohne Stimmrecht

Schriftführer/in: Hauptamtsleiter Christoph Huber 

c) Ein Entwurf der Stellenausschreibung liegt der Drucksache bei. 

Die Einreichungsfrist für die Wahl und die etwaige Neuwahl ist in der Stellenausschreibung 
enthalten. Bewerbungen können demnach frühestens am Tag nach der 
Stellenausschreibung und spätestens am Montag, den 03.01.2022 eingereicht werden. 
Die Stellenausschreibung wird im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg am 19. November 
2021 veröffentlicht. Spätester Termin für die Veröffentlichung ist der 30. November 2021, 
somit die Staatsanzeigerausgabe vom 26. November 2021. 
Ende der Einreichungsfrist für die Hauptwahl soll auf Montag, den 03.01.2022 festgelegt 
werden. Dieser Termin liegt gemäß § 10 Abs. 1 KomWG, § 20 Abs. 1 KomWO innerhalb der 
Zeitspanne, in der das Ende festgesetzt werden muss. Dieses kann frühstens am 4. Montag 
vor der Wahl und spätestens am 3. Freitag vor der Wahl festgesetzt werden. Damit der 
Gemeindewahlausschuss ohne zeitlichen Druck über die Zulassung der Bewerbungen 
entscheiden kann, wird Montag, der 03.01.2022 vorgeschlagen.



d) Die Bildung von Wahlbezirken sowie Bestimmung der Wahlräume gehört zur laufenden 
Verwaltung. Von Seiten der Gemeindeverwaltung Wiernsheim ist beabsichtigt, die 
Wahlbezirke sowie die Wahlräume wie bei den letzten Wahlen zu gestalten.

Es werden folgende Wahlbezirke, Wahlorte und Wahlräume gebildet:

Wahlbezirk 001-01:
• Lindenhalle Wiernsheim
Wahlraum: Lindenhalle, Lindenstraße 44

Wahlbezirk 002-02
• Waldenserhalle Pinache
Wahlraum: Waldenserhalle Pinache, Kaltenbergweg 5

Wahlbezirk 003-03
• Vereinsheim der Vereinsgemeinschaft
Wahlraum: Vereinsheim Serres, Gartenstraße 9

Wahlbezirk 004-04
• Kreuzbachhalle Iptingen
Wahlraum: Kreuzbachhalle Iptingen, Mönsheimer Straße 56

Briefwahlbezirk 900-01
• Gesamte Gemeinde
Wahlraum: Rathaus Wiernsheim, Marktplatz 1, Sitzungssaal

Briefwahlbezirk 900-02
• Gesamte Gemeinde
Wahlraum: Bürgersaal Wiernsheim, Dreilindenweg 3

Zu d) Auf Grund der Pandemie wurden bereits Empfehlungen zum Infektionsschutz bei der 
Durchführung von Wahlen herausgegeben. 

Aufgrund der Pandemie wird mit einer vergleichsweise hohen Briefwahlbeteiligung 
gerechnet, weshalb dies bei der Bestellung der Briefwahlunterlagen berücksichtigt wurde. 

Aufgrund der Ausnahmesituation besteht erneut die Möglichkeit, Wahlbezirke für die 
Urnenwahl zusammenzulegen oder aufgrund der zu erwartenden hohen Zahl an Briefwähler 
weitere Briefwahlvorstände zu bilden. Weiterhin ist zu beachten, dass wenn der Sonderfall 
wegen der außergewöhnlich hohen Anteile an Briefwählern eintreten sollte, dass in 
einzelnen Wahllokalen kleiner Wahlbezirke weniger als 50 Stimmen bei der Urnenwahl 
abgegeben werden sollten, die zur Wahrung des Wahlgeheimnisses in diesem Wahllokal die 
Stimmzettel dort dann ausgezählt werden können bzw. dürfen. 

e) Die Bildung der Wahlorgane gehört zur laufenden Verwaltung. Die Bestellung der 
Wahlvorsteher, der Beisitzer, Stellvertreter und sonstigen Wahlhelfer erfolgt durch die 
Gemeindeverwaltung.

Dem (Brief-)Wahlvorstand obliegt die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl im           
(Brief-)Wahlbezirk und die Feststellung des (Brief-)Wahlergebnisses im Wahlbezirk. 
Für jeden Wahlbezirk sind ein Wahlvorsteher und sein Stellvertreter – nach Möglichkeit aus 
den Wahlberechtigen der Gemeinde – zu ernennen.
Die personelle Besetzung der Wahlvorstände in den Wahlbezirken mit gleichzeitiger 
Einteilung für die Wahlaufsicht während der Wahlhandlung am Wahltag wird allen 
Wahlhelfenden im vierten Quartal 2021 mitgeteilt.
Die personelle Besetzung des Briefwahlvorstandes für die Gesamtgemeinde wird allen 
Wahlhelfenden ebenfalls im vierten Quartal 2021 mitgeteilt.



f) Die Wahlhelfenden wurden bei den bisherigen Wahlen stets nach der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt:

bis zu 1 Stunde und 30 Minuten 10,00 €
von mehr als 1 Stunde und 30 Minuten bis zu 3 Stunden 25,00 €
von mehr als 3 Stunden bis zu 6 Stunden 45,00 €
von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz) 60,00 €.

Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstands erhält zudem gesetzlich noch ein Erfrischungsgeld 
von 35,00 Euro, die übrigen Mitglieder des Wahlvorstands 25,00 Euro.

Anlage/n
1 Stellenausschreibung Bürgermeister (m/w/d)



     

Gemeinde Wiernsheim 

Landkreis Enzkreis 

 
 
 

 
Wegen Ablaufs der Amtszeit des derzeitigen Stelleninhabers ist die Stelle des  
hauptamtlichen 
 

Bürgermeisters (m/w/d) 
 
der Gemeinde Wiernsheim (rd. 7.000 Einwohner) zum 2. April 2022 neu zu besetzen. 
 
Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzlichen     
Bestimmungen. 
 
Die Wahl findet am Sonntag, 30. Januar 2022, eine eventuell notwendig werdende 
Neuwahl am Sonntag, 20. Februar 2022, statt. 
 
Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und                      
Unionsbürger (m/w/d), die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundes-
republik Deutschland wohnen. Die Bewerber (m/w/d) müssen am Wahltag das 25., 
dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr 
dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche, demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintreten. 
 
Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und in § 28 Abs. 2 und § 14 Abs. 2 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) genannten Personen sowie 
Personen, die nach § 104 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) geschäfts-
unfähig sind. 
 
Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenausschreibung und 
bis spätestens am Montag, 03. Januar 2022, 18.00 Uhr, schriftlich beim Vorsitzen-
den des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeisteramt Wiernsheim, z. Hd. des         
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Marktplatz 1, 75446 Wiernsheim,   
verschlossen mit der Aufschrift „Bürgermeisterwahl“ eingereicht werden. 
 
Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens bis zum Ende 
der Einreichungsfrist (siehe oben) nachzureichen: 
 

 eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung des Bewerbers 
(m/w/d) ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung auf amtlichem Vordruck 

 eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers (m/w/d), dass kein              
Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 Gemeindeordnung vorliegt. 

 Unionsbürger (m/w/d) müssen außerdem zu ihrer Bewerbung eine weitere 
eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres 
Herkunftsmitgliedstaates besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre Wählbar-
keit nicht verloren haben.  



In Zweifelsfällen kann auch eine Bescheinigung der zuständigen                   
Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbarkeit           
verlangt werden. Ferner kann von Unionsbürgern (m/w/d) verlangt werden, 
dass sie    einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre 
letzte Adresse in ihrem Herkunftsmitgliedsstaat angeben. 

 
Im Falle einer etwaigen Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer            
Bewerbungen am Montag, 31. Januar 2022, und endet am Montag, 07. Februar 
2022, 18.00 Uhr. Im Übrigen gelten die Vorschriften für die erste Wahl. 
 
Ort und Zeit einer eventuellen persönlichen Vorstellung werden den zugelassenen 
Bewerbern (m/w/d) rechtzeitig mitgeteilt. Im Falle einer Neuwahl findet keine weitere 
Bewerbervorstellung statt. 
 
Der bisherige Stelleninhaber bewirbt sich wieder. 
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